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weiterveräußert, abgetragen und in andere Werte umgewandelt hätte,
das iſt die uferloſe Anwendung der Anſprüche QAus ungerechtfertigter
Bereicherung, die aus dem alſchen Naturrechte entſpringt und die
Dir unbillig finden.

Was Uun. aber dieſem icheren und leichten führt,
das iſt das, vas nach dem Zeugniſſe von Lönartz auch Gouſſet be
ſtimmte C5 iſt das Zauberwort des heiligen Thomas von 168 und
acceptio Q◻ù Zwiſchen Ulius und Paulus liegt abſolut nichts vor,
was acceptio rei, die Art, Die die Sache in ſeine Hände gekommen
iſt, als Reſtitutionsgrund könnte. Auch die Bereicherungs-—
klage iſt erſönlich, ſie ſetzt eln negotium voraus, ſie iſt das Kor⸗
rektiv der Eigentumserwerbsarten.

Dieſe thomiſtiſche Terminologie ziehen I der Diſtinktion von
Reſtitution Im engeren und weiteren Sinne vor. Wo das Bewußtſein
der Reſtitution QAus Kontraktsverbindlichkeiten ſchwindet, ird man
auch die weſentlich außerkontraktliche Bereicherung nicht mehr richtig
unterſcheiden.

Unſerer Anſicht über Bereicherungsanſprüche ſtimmen übrigens
Bueceroni und Génicot!) auch zu, und wäre en Zurückgreifen
auf Unſere ſchon einmal entwickelten Anſichten vielleicht doch nicht

fruchtlos.

Die Abſolution der Freimaurer.
i uguſtin Arndt in Weidenau (Oeſt

eſien)
Die Zugehörigkeit zur reimaurer

Geſellſchaft.

Austritt Aus der Loge.
Wer von der Exkommunikation, un die CTL tatſã

1 durch die

Zugehörigkeit Freimaurer-Bunde gefallen iſt, befreit werden will,
muß vier Bedingungen erfüllen:

Er muß ſich tatſächlich von der verbotenen Geſellſchaft osſagen
Er muß verſprechen, ſich nicht weiter einer öffentlichen

oder geheimen andlung der Geſellſchaft zu beteiligen und insbe  2
ſondere nicht mehr Beiträge An dieſe 3u 30 len

Er muß das Aergernis, ſo gut kann, wieder gutmachen.Er muß bereit ſein, ſeinen Namen löſchen zu aſſen und
wann 4 ES ohne ſchweren Schaden tun kann. (S Offie 7. März

Zur erſten Bedingung iſt noch zu bemerken: Bevor jemandabſolut und poſitiv ſich von der verbotenen Geſellſcha der Frei
mauren losſagt, kann nicht gültig abſolviert werden. (D Offie
27 Uli Deshalb muß ⁷ wenigſtens vor dem Beichtvater
abſchwören oder ſich losſagen detestaril. (S Offie Auguft 1898

weiten Bedingung: Wenn EL aber trotzdem den Ver
ſammlungen hie und da teilnimmt, damit die Freimaurer ſeinen Abfall

0 Noldin, Summa Theol. moralis Oenipontée 1914, II, 467
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nicht vermuten? Leidet CEL ſo ſelbſt Schaden ſeiner Seele oder
erſcha CeL jenen dadurch einen erheblichen Vorteil, antwortet Kardinal
D'Annibale, E tut CeL Vas naturrechtlich böſe iſt und eine
ſchwere Sünde ſein kann. Anderenfalls verfehlt ſich nuL gegen
menſchliches Recht Da nun die Aus religiöſen Gründen Austretenden
meiſt chweren Verfolgungen ausgeſe ſind, muß der Beichtvater
nach den Umſtänden weiteres befinden. (Comm. 1N Constit. ApoOst.
18 118.)

Zur vierten Bedingung. Als chweren Schaden bezeichnet
Kardinal D'Annibale Todesgefahr und jedes ſchwerwiegende Uebel
Immerhin darf der Pönitent auch in dem Falle einer zeitweiſe 9e⸗
duldeten Verbindung keinen Schaden für ſeine Seele 3u befürchten
haben, noch den Freimaurern dadurch einen beſonderen Nutzen ver
E (D'Annibale Summula 391.

I11 Die Anzeige der verborgenen Häupter
Nach der Ulle Apostolicae 18 verfallen der dem Heiligen

Stuhl reſervierten Exkommunikation auch die, welche die verborgenen
Häupter und Führer (Coryphaeos duces) der Sekte nicht 6  Ur
Anzeige bringen. Die Anzeige muß innerhalb eines Monats nach
erkannter Pflicht oder nach Behebung des etwaigen Hinderniſſes ge⸗
macht werden, n verfällt der ſie Unterlaſſende der gedachten Strafe.
Die Anzeige kann auch durch eine andere Perſon, den Beicht
Ater, zur Ausführung gebracht werden. (8 16 Unt
Die Anzeige iſt dem 3u erſtatten, der das Hirtenamt ausübt und
orge 3u tragen hat, daß die ihm anvertrauten Schafe nicht den
Wölfen anheimfallen oder von der Peſt ergriffen werden, mithin dem
Biſchof oder ſeinem Stellvertreter. Ofkie Februar 1871 Die
Verpflichtung zur Anzeige iſt eine allgemeine, allen Gläubigen auf
erlegte. Ebd

Mögen die Betreffenden auch öffentlich als Freimaurer be⸗
kannt ſein, ſo eſteht die Pflicht der Anzeige doch fort, wenn ſie nicht
ebenfalls öffentlich als Häupter oder Führer bekannt ind (S Offie

April 1893.) Uebrigens iſt 3u beachten, daß die, welche mn den
Zeitungen Als Oberhäupter angegeben werden, C8 nicht immer mM
Wahrheit ſind, ſondern daß die wirklichen Leiter oft Im Dunkeln
leiben. Mithin müſſen wenigſtens dieſe angezeigt werden. (S Offie

Februar Daß die Kirche VQ keine Machtmittel hat, jene
zu ſtrafen oder in Schranken 3u halten, entſchuldigt nicht von der
Anzeige. (D Offie April Da der Anzeigende nUuLr Zeuge
ſt, mach C8 keinen Unterſchied, ob H die anzuzeigenden Tatſachen
ſelbſt geſehen oder von glaubwürdigen Zeugen vernommen hat (8 Offie
10. März und ob CETL imſtande iſt, den Beweis 3u liefern.
EX VII Prop. ammn Auch der Umſtand, daß jemand die
Tatſache 8ub creto erfahren, entſchuldigt ni  L * ſei denn, daß
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ihm die Mitteilung gemacht worden iſt, um ſich bei ihm Rat
erholen. (S Alph 258.)

Von der Pflicht der Anzeige enthindet gerechtfertigte ur
(metus Cadens 12 cOonstantem virum), jemand Tod oder Miß
andlung, Verluſt des Rufes oder ſchweren Schaden für ſichoder ſeine nächſten Angehörigen zu befürchten hat (Del 6e De
0ffie. Inquis.) Ebenſo entſchuldigt von der Anzeigepflicht die Gefahrſich durch die Anzeige ſelbſt 3u erraten (S Alph 249.) VDie
Freimaurer ſind nicht Häretiker, aber Suspeécti de haeresi. Wer die
ihm pflichtmäßig obliegende Anzeige vernachläſſigt, verfällt der dem
Heiligen Stuhl einfach reſervierten Exkommunikation. Hat der ſo Ex
kommunizierte die Anzeige nachträglich erſtattet, ſo bleibt ETL zwar
noch exkommuniziert, doch hört die Exkommunikation auf, reſerviert
3u ſein, und S kann ihn [Sdann jeder Beichtvater davon losſprechen.(D'Annibale Comment II Const AP Sedis 118.)½
III Die Auslieferung der freimaureriſchen riften

Bücher, Manuſfkripte und Abzeichen, welche der zur Freimaurer⸗Sekte  2 gehörende Pönitent etwa beſitzt, hat e dem abſolvierendenPrieſter zu übergeben.
Sind leſe riften derart, daß die Kirche eimn großes Intereſſedaran hat, ſie kennen lernen, 1 iſt, V eit möglich, orge 3u

tragen, daß ſie auf eine ſichere und diskrete Weiſe den Biſchof
gelangen. VII Constit. Hcelesiam 1 September 1821 OsSt-
remo on können ſie, wenn ſchwerwiegende und gerechte Tſachen
eS ordern, I[Sbald verbrannt werden. (Form Prop 16.)

Der Freimaurerei erwieſener Vorſchub.
Alle, welche der Freimaurerei Vorſchub leiſten, durch Rat

oder öffentlich oder insgeheim, ſelbſt oder durch andere, ihnendas eigene Haus zur Verfügung ſtellen, ihnen eine Zufluchtsſtätteverſchaffen anderen raten, m die Geſellſchaft einzutreten ver.
fallen der Exkommunikation. Es iſt außer Zweifel, daß Katholiken,die Tänzen und Feſtlichkeiten der Loge (der Freimaurer als ſolcher)teilnehmen, ſich chwerer Sünde chuldig machen. Weiter iſt
3u erwägen, welchen en und Vorteil die verbotene Geſellſchaftund ihre Anhänger QAus einer Teilnahme und Anweſenheit von
Katholiken bei ihren geſelligen Zuſammenkünften ziehen vermögen.Bringen dieſe der Freimaurer⸗Genoſſenſchaft einen wirklichen Vorteil,
o verfallen die teilnehmenden Katholiken der Exkommunikation. (S 5 de

Prop. Uli
In manchen Quinquennal⸗Fakultäten ird außerdem denjenigen,welche der Freimaurer⸗Sekte angehört aben, die Ver  1  ung auferlegt,I oder Ordensperſonen, die etwa der gleichen Geſellſchaft angehören,anzuzeigen.
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3. 9  gläubige Freimaurer?!
Kann jemand einer bei Strafe verbotenen Geſellſchaft angehören

und dabei ſich n 9  12 Glauben und In Unwiſſenheit befinden und
Omi von der reſervierten Zenſur frei ſein? , kann er, ohne wider—
rufen zu haben, gültig abſolviert werden, weil in E Glauben
belaſſen, die efahren und Irrtümer, we die geheimen Ge
ſellſchaften bergen, nicht gedacht hat? „Eine allgemeine Regel läßt ich
hiefür nicht geben“, antwortete das heilige Offizium. 2 Auguſt
Man muß die beſonderen tatſächlichen Umſtände ſorgfältig erwägen
und ſie nach den von den bewährten Autoren aufgeſtellten rund⸗
en beurteilen, nur dabei die mit nachhaltiger Strenge
in den päpſtlichen Konſtitutionen gegebenen Beſtimmungen beachtet.
(efr Offie Juli Uebrigens wird nicht EI ſein, einen
Menſchen m gutem Glauben zu finden, die Beichtväter, der
Weiſung des Heiligen u  8 entſprechend, ihre Pönitenten vor dem
Eintritt In geheime Geſellſchaften und vor deren Begünſtigung warnen
Wer von den päpſtlichen Konſtitutionen Kenntnis erhalten hat und
den verbotenen Geſellſchaften dennoch beizutreten wagt oder ſich weigert,
ſich von denſelben zurückzuziehen, hört die Kirche nicht un einer überaus
wichtigen Sache nd verachtet ihr Anſehen Mit Recht alſo wird
exkommuniziert, da CEL nach dem Urteil des Erzhirten ſelbſt als Heide
gelten muß (S Offie Auguſt

4. Freimaurer auf dem Sterbebette.
Schwerkranke, welche das Bekenntnis ablegen, daß ſie zur

Freimaurer-Sekte gehören, können, auch ſie in Glauben
ſind, mn der Regel nicht ohne Mahnung abſolviert verden ſt aber
ein Kranker, der nur materiell und In Glauben der Loge
beigetreten iſt, dem ode nahe, reicht C8 m allgemeinen aus (es
ſei denn, daß man vorausſieht, die Mahnung würde nutzlos ein),
ihn ganz allgemein aufzufordern, ſich der Autorität und den Geboten
der Kirche — unterwerfen. Hierauf kann abſolviert werden. Da
Aergernis wird alsdann, ſo gut Ute möglich, nach dem ode wieder
gut gemacht (S Offie Uli

Wie die Freimaurer, ſagt die Inſtruktion des heiligen Offi
zlum vom Auguſt 1855, bezw Iu  li 1878, erben durch voll
ommene Reue die Gnade Gottes wiedergewinnen und die innere
Verbindung mit den myſtiſchen Gliedern des Leibes Chriſti erlangen
können, 0 können ſie auch, enn ſie offenbare Zeichen von Reue,
Dte von den Autoren angegeben werden, gegeben aben, nach
dem —

＋

ode von der Exkommunikation freigeſprochen und, wenn man
von den Im Rechte ausgenommenen Fällen AD Ad audientiam
it De torneamentis. 6ne NIV De Yno dioee. I1⁰b 14½ 17

10) abſieht, auch irchlich begraben werden. Die ausgenommenen
älle ſind ᷑X

Wẽ

O

enn jemand an den im Duell empfangenen Unden,
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wenn auch nicht rte des Kampfes ſelbſt ſtirbt, auch wenn ELr
die Abſolution von Sünde und Zenſur erhalten haben ſollte
ndes da die von der 1 gegebenen Geſetze nicht ver  en
wenn Einn IM Geſetze nicht vorausgeſehener chwerer Schade 10  Liſt, 0 oft eine Gefahr für die Ruhe der Gläubigen befürchteniſt, das kirchliche Begräbnis tolerieren, wenn nur darin nicht eine
Verachtung der Religion liegt oder mit Recht ern chweres Aergernis
eitens der Katholiken befürchten iſt (Kardinal D'Annibale. In
O8S Apostolicae Sedis 166

Im übrigen iſt un jedem Falle, man zweifelt, ob ein kirchliches Begräbnis ſtattfinden kann oder nicht, der Biſchof 3u befragen.(Rit ROM Iit 8.) ſt dies nicht möglich, ſo hat ſichfür die mildere Löſung 3 entſcheiden. Die Weiſe der Abſolution
(Innoc. III Cap NoObis 68t saepe) tlehe Rit Rom Pit. ILI

16eS gilt auch, wenn der Leib des Verſtorbenen in die Frei⸗
maurer⸗Loge etragen wird Geſchie ( nach der letzten Willens—
meinung de Verſtorbenen, ſo iſt 6 unbußfertig von hinnen
und kann nicht irchlich beerdigt werden. Veranlaſſen aber andere

den Wunſch des Verſtorbenen die Ueberführung der Leiche M
die Loge, während mit wahren Zeichen der Reue geſtorben iſt,
ſo darf ETL der Abſolution und des kirchlichen Begräbniſſes nichteraubt werden. (S Offie Dezember 1840

Notoriſchen Freimaurern iſt ern kirchliches Begräbnis nicht
zu gewähren, C8 ſei denn, daß ſie widerrufen und ſich Urch die Ab⸗
ſolution mit ott und der Kirche verſöhnt haben. Haben ſie, durch
den Tod übereilt, nicht widerrufen können, aber doch vor dem Tode
Zeichen der Reue und Andacht gegeben, ˙ kann zwar ein kirchlichesBegräbnis geſtattet werden, indes ohne allem kirchlichen Pomp und
ohne feierliche Exequien.

Wer nach Empfang der Sakramente beſtimmt hat, ſein Leib
ſolle mit den Abzeichen der Freimaurer eerdigt werden, kann nichtirchlich begraben werden, ETL ſeine Beſtimmung nicht widerrufen
hat Werden den en des Verſtorbenen durch fremde Schulddie Freimaurer⸗Abzeichen aufgeſtellt, ſo hat der Prieſter ſie alsbald,
ſobald ſie bemerkt, entfernen laſſen jedenfalls ehe EL den Leichnambegleitet.

Sind von der Verweigerung des Begräbniſſes und der Exequien
bedenkliche Störungen 3u befürchten, ſo len dem Biſchof als Richtſchnurdie Entſcheidung der heiligen Pönitentiarie vom Dezember 1860
Es iſt orge tragen, daß alles nach der orſchri der Kanones
eſchehe Kann dieſes ohne Gefahr eines Aergerniſſes und großenSchwierigkeiten nicht erreicht werden, ſo nehme weder der Pfarrer,
noch ein anderer Prieſter an ſeiner Stelle Am Begräbnis eil

Endlich iſt C8 nicht 3u geſtatten, daß Freimaurer Iin offiziellerWeiſe, als Deputierte der Loge, dem heiligen Meßopfer oder anderen
Offizien beiwohnen. Auch iſt CS verboten, und Offizium 3u



737

eiern, wenn die Freimaurer als ſie fordern oder ſie in der
Zeitung oder durch beſondere Einladungen als von ihnen veranlaßt
kundgeben. (Instr. Offie Juli

5. Andere verbotene Geſellſchaften.
Bei Strafe der Exkommunikation verboten ſind alle Geſell

chaften we  E die 1 und die legitimen Gewalten
planen, mögen ſie CS insgeheim oder öffentlich tun, einen Eid von
ihren Anhängern ordern oder nicht (Instr. Offie Mai
0 Geſellſchaften ind die Nihiliſten, Anarchiſten und revolutionären
Sozialiſten.

2 unächſt nur bei Strafe chwerer Sünde ſind alle enoſſen⸗
chaften verboten, welche ihren Mitgliedern Geheimhaltung und eidliche
Verpflichtung 3u jedwedem chorſam gegen Unbekannte Obern Qufer
egen Ausdrücklich verboten ind die Guttempler. Offie 9. Aug
und die 00d cIOws Offie Auguſt Ausdrücklich ver
Dten iſt ferner die Geſellſchaft für Leichenverbrennung Offie

Mat approbiert und beſtätigt von Leo XI  1
5. Manche Geſellſchaften gewähren ihren Mitgliedern nter⸗

ſtützungen In Krankheitsfällen oder den Hinterbliebenen nach dem
ode des Mitgliedes oder leihen Kapitalien. Wer ausſcheidet oder
die Beiträge nicht weiter zahlt, verliert ſeine Einzahlungen zum Vorteil
der Geſellſchaft. Es erhebt ſich alſo die Frage Darf man, nicht
Verluſte zu erleiden, noch einige Zeit ſolchen Geſellſchaften weiter
angehören, nachdem man ſie als verboten rkannt hat? Das heilige
Offizium beantwortete ſie Jänner 1896 dahin Im allge
meinen iſt dies nicht erlaubt. &  ndes kann S Uunter folgenden Be⸗
dingungen und wenn die nachſtehenden Umſtände zuſammentreffen,
toleriert werden: Wenn jemand zuerſt In Glauben beige⸗
reten iſt, bevor CETL wu  E, daß die betreffende Geſellſchaft verboten
iſt Wenn kein Aergernis vorhanden iſt oder doch durch eine
geeignete Erklärung entfernt wird, daß nämlich jemand dies tun
muß, ni das Anrecht auf die Vorteile oder die I zur Be
zahlung der Schuld zu verlieren, und der Betreffende ſich inzwiſchen
von jeder Gemeinſchaft mit der Sekte und von jeder, auch Ur materiellen
Teilnahme fernhält. Wenn ihm oder ſeiner Familie durch den
Austritt chwerer Schaden 10 Wenn weder ihm noch ſeiner

) enen, die ſich nach eigenem en E. verbrennen aſſen, kann
die kirchliche Beerdigung nicht gewährt werden. fic eze  er

ſchwierigeren Fällen iſt der Biſchof 3 befragen. (Ebd.) Solchen, die thren
Leichnam verbrennen laſſen wollen, dürfen, auch enn ſie einer verbotenen
Geſell

chaft angehören, noch deren Grundſätzen hiebei folgen, enn ſie emahnt,
NI von dieſem Entſchluſſe abſtehen, die Sakramente nicht geſpendet werden.
Ob man aber mahnen ſoll, iſt nach den dbon den bewährten Autoren über
lieferten Regeln, beſonders etreffs Meidung des Aergerniſſes, beurteilen.
(8 Frie Juli 1892

„Theol.⸗-prakt. Quartalſchrift“ 1916.
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Familie ſeitens der Sektierer die Gefahr der Verkehrung 1 be⸗
onders Im Falle von Krankheit oder od, und wenn keine Gefahr
iſt, daß das Begräbnis nach den Gebräuchen der Sektierer und MN
einer der Kirche fremden Weiſe erfolgt.

erpflichtet der Katechismus 3u biner beſtimmten
Lehrmethode?

bn niv  Pro Tus in Innsbruck.
Neueſtens iſt un einem Fachblatt behauptet worden, daß der

Katechismus nicht bloß den Lehrgegenſtand in beſtimmter
Wortfaſſung enthalte, ſondern den Lehrer auch 3u einem beſtimmten
Lehrverfahren verpflichten, für ihn ein bindendes „Methodenbuch“
ſein wolle Auf dieſe Anſicht wird dann weiter QAus didaktiſch⸗päda⸗
gogiſchen Gründen die Forderung eſtützt, der Katechismus müſſe
aufhören ern Schulbuch 3u ſein Die Angelegenheit verdient alſo gewiß
Beachtung.

Eine Vorbemerkung. Daß die Katechismen von Zeit zu
Zeit umgeſtaltet werden dürfen und müſſen, iſt ſelbſtverſtändlich.
Biſchof Ketteler ſagt In demſelben Hirtenbrief,!) In dem CL die
Verwendung ſeines Diözeſan⸗Katechismus zur ſtrengſten Pflicht
macht, ogar vom Caniſiſchen Katechismus: „Kein Katechismus wird
für alle Zeiten gleich brauchbar leiben. So nachteilig der Wechſel
iſt, ſo I doch endlich die Notwendigkeit desſelben ein

1⁴ natürlich
nicht als ob ſich in der Lehre der1 geändert hätte, ſondern:
te 77  m gewiſſen Zeiten ſich ganz eigentümliche Krankheitszuſtände
verbreiten, gegen die die Aerzte In den Heilkräften, die ott in die
atur gelegt hat, nelle Mittel aufſuchen, ſo entſtehen immer
geiſtige Krankheiten, Syſteme der Lüge, die durch ihre Neuheit
einen trügeriſchen Schein des Lichtes verbreiten nd die die

Aus dem en Schatze göttlicher Wahrheiten, den ſie bewahrt,
immer Waffen des göttlichen Lichtes Tage bringt. Da aber
die katholiſchen CV nach dem Worte des Vie 9  6 Soldaten
Chriſti (2 Aim — Erzogen werden ollen, 0 muß auch der
techismus nach großen gewaltigen Abſchnitten in dem Rieſenkampfe
zwiſchen dem Reiche Chriſti und dem Reiche der Welt einige Ver
änderungen erleiden.

Daß auch Caniſius nicht anders dachte, beweiſen ſeine zeit  2
gemäßen Katechismen ſe Ganz gewiß 0  E ETL ich,‚ eben wegen
ſeines Verſtändniſſes für die jeweils vorherrſchenden Zeitanforderungen,
9e die Meinung verwahrt, als habe EL einen für immer unver
änderlichen Katechismus ſchreiben wollen

— Faſtenzeit 1858; eines der prã

igſten katechetiſchen Dokumente des
Jahrhunderts.


